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Allgemeine Gaslieferbedingungen der Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH  
 Allgemeine Gaslieferbedingungen für alle Produkte (Stand November 2023)  

 
 
 

1 Vertragsgegenstand, Umfang der Lieferung 
1.1 Erdgaslieferungen zu diesen Bedingungen erfolgen nur an Verbrauchs-

stellen mit Standardlastprofilmessung und nur für Zwecke des Letzt-
verbrauchs. Das Gas darf nicht als Treibstoff für Kraftfahrzeuge ver-
wendet werden. 

1.2 Die Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH (im Folgenden nur „SWEE“ ge-
nannt) liefert für die Versorgung der Verbrauchsstelle des Kunden im 
Niederdrucknetz Erdgas. Die nach diesem Vertrag bezogene Jahresver-
brauchsmenge soll 1.500.000 kWh und die Nennwärmebelastung 500 
kW nicht überschreiten. Das Erdgas hat einen Brennwert von ca. 11,1 
kWh/m³ (H-Gas) bzw. ca. 9,5 kWh/m³ (L-Gas) mit der nach anerkannten 
Regeln der Technik zulässigen Schwankungsbreite (DVGW-Arbeitsblatt G 
260) und einem Messdruck von bis zu 100 mbar, in der Regel ca. 22 
mbar. Erfordert der störungsfreie Betrieb von Anlagen und Geräten des 
Kunden eine darüber hinaus- gehende Qualität, so trifft der Kunde 
selbst hierfür geeignete Vorkehrungen. 

1.3 Der Kunde ist für die Dauer des Gasliefervertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen der 
SWEE zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenan-
lagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen. 

1.4 Die SWEE legt zur Produkteinstufung und Abrechnung die vom zuständi-
gen Netzbetreiber (NB) und Messstellenbetreiber (MSB) gelieferten Anga-
ben zur Verbrauchs- und Messstelle zugrunde. Erweiterungen und Ände-
rungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte sind der SWEE durch den Kunden unverzüglich mitzutei-
len, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 

2 Lieferpflicht und Haftung 
2.1 Die SWEE ist zur Belieferung nicht verpflichtet, soweit und solange der NB 

den Netzanschluss/die Anschlussnutzung nach §§ 17 bzw. 24 Abs. 1, 2 u. 
5 der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) unterbrochen hat oder 
eine Messeinrichtung nicht installiert ist. 

2.2 Soweit und solange die SWEE an der Erzeugung, dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung des Gases durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist oder im Sinne des § 
36 Abs. 1 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wirtschaftlich nicht zu-
gemutet werden kann, gehindert ist, ist sie zur Belieferung des Kunden 
nicht verpflichtet. Das Recht des Kunden zur außerordentlichen Kündi-
gung bleibt hiervon unberührt. 

2.3 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversor-
gung (Netzstörungen) ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder einer Störung des 
Messstellenbetriebs handelt, die SWEE von der Leistungspflicht und von 
der Haftung für Schäden durch Netzstörungen befreit. Satz 1 gilt nicht, so-
weit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen der SWEE 
nach Ziff. 15 beruht. Die SWEE ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den NB oder 
den MSB zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie der SWEE bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können. Ansprüche wegen der vorstehenden Netzstörun-
gen sind gegen den NB bzw. den MSB geltend zu machen. Der zuständige 
NB und MSB wird dem Kunden spätestens in der Vertragsbestätigung ge-
nannt. 

2.4 Soweit die vorstehenden Regelungen dieser Ziffer nicht einschlägig sind, 
sind Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Übrigen gegen die 
SWEE (im Folgenden „Schadensersatzansprüche“ genannt), gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, we-
gen der Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten. Der Schadenser-
satzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist je-
doch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, so-
weit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden. 

3 Vertragsschluss, Wirksamwerden des Vertrages, Lieferbeginn und Ver-
tragsende 

3.1 Der Gasliefervertrag zwischen der SWEE und dem Kunden kommt, soweit 
nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, durch Antrag des Kunden und 
Vertragsannahme durch die SWEE zustande. An seinen Antrag ist der 
Kunde vier Wochen gebunden. Nach Antragseingang versendet die SWEE 
unverzüglich eine Auftragsbestätigung an den Kunden, sofern nicht 
gleich eine Antwort nach Ziff. 3.2 erfolgen kann. 

3.2 Im Anschluss an den Versand der Auftragsbestätigung holt die SWEE eine 
Auskunft des NB und/oder des MSB über die tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse an der Verbrauchsstelle ein, kündigt ggf. – soweit recht-
lich möglich – ein an der Verbrauchsstelle noch bestehendes Lieferverhält-
nis und prüft die Bonität des Kunden. 
Bestehen tatsächliche oder rechtliche Hindernisse bezüglich der Beliefe-
rung des Kunden an der Verbrauchsstelle oder ergibt die Prüfung der 
Bonität des Kunden, dass dieser keine ausreichende Gewähr für die Er-
füllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag bietet, lehnt die SWEE 
den Antrag des Kunden ab und informiert ihn unverzüglich hierüber. 
Von einer negativen Bonität ist in der Regel auszugehen, soweit und so-
lange gegen den Kunden offene Forderungen der SWEE bestehen. Sind 
die Bedingungen für eine Belieferung des Kunden an der Verbrauchs-
stelle erfüllt, nimmt die SWEE den Antrag des Kunden an und übersendet 
dem Kunden eine Vertrags-/Lieferbeginnbestätigung, in der er auch 
über den Zeitpunkt des Beginns der Belieferung durch die SWEE infor-
miert wird. Die Annahme des Antrags des Kunden durch die SWEE kann, 
soweit § 41b Abs. 1 Satz 1 EnWG nicht anwendbar ist, auch durch Auf-
nahme der Gaslieferung erfolgen. 

3.3 Die Lieferung beginnt frühestens zu dem vom Kunden gewünschten 
Zeitpunkt. Hat der Kunde im Vertrag nicht eine Aufnahme der Beliefe-
rung vor Ablauf der Widerufsfrist verlangt, beginnt die Belieferung je-
doch frühestens am Tag nach Ablauf der Widerrufsfrist. Mit Beginn der 
Belieferung enden automatisch etwaige bisher für diese Verbrauchs-
stelle zwischen den Vertragsparteien noch bestehende Gaslieferverträge. 

3.4 Regelungen zur Beendigung des Vertrages finden sich im Vertrag und in 
Abschnitt Ziff. 5. 

4 Messung und Zählerstände 
4.1 Das von der SWEE gelieferte Gas wird durch eine oder mehrere Mess-

einrichtungen nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgeset-
zes (MsbG) gemessen. Die Verbrauchsermittlung erfolgt gemäß § 
40a EnWG. 
Grundlage der Abrechnung des Verbrauchspreises ist die Kilowattstunde 
(kWh). Der Verbrauch in kWh wird wie folgt ermittelt: Der am Zähler 
abgelesene Verbrauch in Kubikmeter wird mit einem Umrechnungsfak-
tor multipliziert, der unter Berücksichtigung des mittleren Brennwertes 
(Hs) und der mittleren physikalischen Zustandsgröße des von der SWEE 
bezogenen Erdgases errechnet wird. Der Umrechnungsfaktor wird jähr-
lich neu ermittelt. Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 Nr. 4 der GasGVV wird darauf 
hingewiesen, dass die Nutzenergie einer kWh Gas im Vergleich zu einer 
kWh Strom entsprechend dem Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers (z. 
B. Heiz- oder Brennwertkessel) kleiner ist. 

4.2 Bei Lieferbeginn wird für die spätere Rechnungslegung der Zählerstand 
benötigt, den der Kunde der SWEE unverzüglich mitzuteilen hat. Bei 
Vertragsende hat der Kunde zur Abrechnung des Vertrages der SWEE 
insbesondere das Ablesedatum, den Zählerstand und gegebenenfalls 
die neue Rechnungsanschrift mitzuteilen. 

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, Verlust, Beschädigung oder Störung der 
Messeinrichtung der SWEE unverzüglich anzuzeigen. 

5 Kündigung und Lieferantenwechsel 
5.1 Die Vertragsparteien sind unbeschadet eines sonstig geregelten Kündi-

gungsrechts und des Rechts zur fristlosen Kündigung aus einem sons-
tigen wichtigen Grund berechtigt, das Vertragsverhältnis in folgenden 
Fällen fristlos zu kündigen: 
 der Kunde kommt trotz Mahnung mit Kündigungsandrohung mit ei-

ner Frist von zwei Wochen mit monatlichen Abschlagszahlungen, 
Vorauszahlungen und/oder der Bezahlung einer Rechnung in Ver-
zug, 

 der Kunde gebraucht Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen, 

 der Jahresverbrauch des Kunden übersteigt 1.500.000 kWh oder die 
Nennwärmebelastung übersteigt 500 kW, 

 an der Verbrauchsstelle des Kunden ist eine Belieferung in Nie-
derdruck nicht (mehr) möglich, 

 eine oder mehrere der Voraussetzungen nach Ziff. 1.1 Satz 1 sind 
nicht (mehr) gegeben und/oder der Kunde verwendet das Gas als 
Treibstoff für ein oder mehrere Fahrzeuge. 

5.2 Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer außerordentli-
chen Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Wochen berechtigt. Das Gleiche gilt, sofern ein an der ver-
tragsgegenständlichen Verbrauchsstelle vom Kunden betriebenes Ge-
schäft an einen anderen Ort verlegt wird. Die Kündigung kann mit Wir-
kung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren 
Zeitpunkt erklärt werden. Die Kündigung ist unwirksam, wenn die 
SWEE dem Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in 
Textform eine Fortsetzung des Liefervertrages an seinem neuen 
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Wohn- bzw. Geschäftssitz zu den bisherigen Vertragsbedingungen an-
bietet und die Belieferung an der neuen Verbrauchstelle möglich ist. 
Zu diesem Zwecke hat der Kunde in seiner außerordentlichen Kündi-
gung seine zukünftige Anschrift oder eine zur Bezeichnung seiner zu-
künftigen Verbrauchstelle verwendete Identifikationsnummer mitzu-
teilen. 

5.3 Eine Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. Sie kann auch mittels 
des auf der Internetseite der SWEE angebotenen Kündigungsbuttons 
erklärt werden. Die SWEE wird eine Kündigung innerhalb einer Woche 
ab Zugang unter Angabe des Vertragsendes in Textform bestätigen. 

5.4 Im Falle, dass der Kunde berechtigt einen Lieferantenwechsel wünscht, 
kann er eine zügige und unentgeltliche Abwicklung unter Beachtung 
der vertraglich vereinbarten Fristen verlangen. 

6 Überprüfung der Messeinrichtung/Berechnungsfehler 
6.1 Die SWEE ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 

Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes 
beim MSB zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei der SWEE, so hat er diese zugleich mit der Antragstellung zu 
benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen der SWEE zur Last, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Kunden. 

6.2 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von der SWEE zu-
rückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die SWEE den Verbrauch für die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsver-
brauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraumes oder aufgrund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemes-
sen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom MSB er-
mittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nach-
berechnung zugrunde zu legen. 

6.3 Ansprüche nach Ziff. 6.2 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in die-
sem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

7 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des NB, des MSB oder der SWEE den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Mes-
seinrichtungen nach Ziff. 4 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweili-
gen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

8 Änderung und Ergänzung der Gaslieferbedingungen 
8.1 Änderungen der Allgemeinen Gaslieferbedingungen und der Ergänzenden 

Bedingungen bzw. die Einführung zusätzlicher Bedingungen werden dem 
Kunden spätestens sechs Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ih-
res Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde einen aktiven 
Zugang zum Online-Kundenportal, können die Änderungen auch über das 
Online-Kundenportal angeboten werden. 

8.2 Die von der SWEE angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt. 

8.3 Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebotes (Zustimmungsfiktion), wenn 
(a) das Änderungsangebot der SWEE erfolgt, um die Übereinstim-

mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten 
Rechtslage wiederherzustellen, weil eine oder mehrere Bestim-
mungen der Allgemeinen Gaslieferbedingungen und der Ergänzen-
den Bedingungen 

 aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar 
geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr 
der Rechtslage entspricht/entsprechen oder 

 durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch 
ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird/werden oder nicht 
mehr verwendet werden darf/dürfen oder 

 aufgrund einer verbindlichen Verfügung oder Entscheidung einer 
für die SWEE zuständigen nationalen oder internationalen Be-
hörde nicht mehr mit den Verpflichtungen der SWEE in Einklang zu 
bringen ist/sind oder nicht mehr den Vorgaben und Beschlüssen 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) entsprechen, ihnen widerspre-
chen oder zu ihrer Umsetzung nicht ausreichen und 

(b) der Kunde das Änderungsangebot der SWEE nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen abgelehnt hat. 
Die SWEE wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Fol-
gen seines Schweigens hinweisen. 

8.4 Die Zustimmungsfiktion der Ziff. 8.3 findet keine Anwendung 
 bei Änderungen der Ziffern 8 und 9.3 bis 9.7 der Allgemeine Gaslie-

ferbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den Ergän-
zenden Bedingungen oder 

 bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und 
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 

 bei Änderungen von Entgelten, die eine über das vereinbarte Entgelt 
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers be-
treffen, soweit diese nicht in den Ergänzenden Bedingungen geregelt 
sind (z. B. Mahnkosten, Sperr- kosten usw.), oder 

 bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleich-
kommen, oder bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis 
von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der SWEE ver-
schieben würden. 

In diesen Fällen wird die SWEE die Zustimmung des Kunden zu den Ände-
rungen auf andere Weise einholen. 

8.5 Macht die SWEE von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen außerordentlich 
kündigen, ohne dass von der SWEE hierfür ein gesondertes Entgelt ver-
langt werden darf. Lehnt der Kunde das Änderungsangebot der SWEE ge-
mäß Ziff. 8.3 b) ab, ist die SWEE ihrerseits berechtigt, den von der Ände-
rung betroffenen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des 
beabsichtigten Wirksamwerdens der Änderungen außerordentlich zu kün-
digen. Auf diese Kündigungsrechte wird die SWEE den Kunden in ihrem 
Änderungsangebot besonders hinweisen. 

9 Gaspreis, Preisgarantie und Preisanpassung 
9.1 Gaspreis und Preisgarantie 
9.1.1 Der vertragliche Netto-Gaspreis beinhaltet bei Abschluss des Vertrages 

folgende Kosten der SWEE: 
(a) die Kosten der Beschaffung und des Vertriebs des Gases (ausge-

nommen die Kosten, die in den nachfolgenden Punkten b) – g) ge-
sondert aufgeführt sind), 

(b) die Kosten für Messung und Messstellenbetrieb – soweit der SWEE 
diese Kosten in Rechnung gestellt werden, 

(c) die Netzentgelte, die der SWEE vom zuständigen Netzbetreiber für 
die vertraglichen Lieferungen in Rechnung gestellt werden, 

(d) die an die Kommunen zu entrichtenden Konzessionsabgaben nach 
Maßgabe des 

(e) § 4 Abs. 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV), 
(f) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes (EnergieStG) 

in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe, 
(g) die Kosten für die Beschaffung der nach dem BEHG abzugebenden 

Zertifikate für Brennstoffemissionen und 
(h) die Kosten der SWEE aus den Verpflichtungen zur Zahlung der 

Gasspeicherumlage (§ 35e EnWG). 
Die vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen sind in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgeblich. 

9.1.2 Eine vertraglich vereinbarte „eingeschränkte Preisgarantie“ umfasst die 
Kostenbestandteile der Ziff. 9.1.1 a) – c) und f). Eine vertraglich verein-
barte „Energiepreisgarantie“ umfasst die Kostenbestandteile der Ziff. 
9.1.1 a) und f). Eine vertraglich vereinbarte „Nettopreisgarantie“ umfasst 
die Kostenbestandteile der Ziff. 9.1.1 a) – f). 

Nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie oder bei Preis-
anpassungen in Bezug auf nicht von der jeweiligen Preisgarantie um-
fasste Kostenbestandteile gelten die Ziffern 9.2 bis 9.6. 

9.2 Zusätzlich zum Netto-Gaspreis nach Ziff. 9.1.1 stellt die SWEE dem 
Kunden die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe in 
Rechnung. Umsatzsteuerliche Mehr- oder Minderbelastungen, die sich 
aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuersätze 
ergeben, sowie Minderbelastungen aufgrund einer Absenkung des 
Saldos der Kalkulationsbestandteile nach § 40 Abs. 3 Nummer 3 
EnWG können von der SWEE unverändert an den Kunden weitergege-
ben werden, ohne dass es einer Unterrichtung des Kunden nach § 41 
Abs. 5 Satz 1 und 2 EnWG bedarf. Dabei entsteht kein außerordentli-
ches Kündigungsrecht. 

9.3 Soweit nicht Ziff. 9.2 Satz 2 einschlägig ist und eine vertraglich verein-
barte Preisgarantie dies zulässt, erfolgen Anpassungen des vertragli-
chen Netto-Gaspreises durch die SWEE im Wege der einseitigen Leis-
tungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). Der Kunde kann 
dieses nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der 
einseitigen Leistungsbestimmung durch die SWEE sind ausschließlich 
Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Ermittlung des 
vertraglichen Netto-Gaspreises nach Ziff. 9.1.1 und – soweit anwend-
bar – nach Ziff. 9.7 (kurz: „vertragliche Kosten“) maßgeblich sind. Die 
SWEE ist bei einer Verringerung solcher Kosten verpflichtet und bei 
einer Erhöhung solcher Kosten berechtigt, eine Preisanpassung durch-
zuführen. Dabei sind zur Wahrung des bei Vertragsabschluss verein-
barten Gleichgewichts von Leistung (Gaslieferung) und Gegenleistung 
(Gaspreiszahlung) Steigerungen vertraglicher Kosten nur unter Ansatz 
gegenläufiger Kostensenkungen in der gleichen Kundensparte Gas zu 
berücksichtigen, d. h., etwaige Kostensteigerungen in dieser 
Sparte sind mit Kostensenkungen in der gleichen Sparte zu saldieren. 
Sinken die vertraglichen Kosten der SWEE, ist der vertragliche Netto-
Gaspreis in dieser Höhe abzusenken, soweit diese Kostensenkungen 
nicht durch Kostensteigerungen der SWEE in der gleichen 
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Kundensparte Gas kompensiert werden. Dabei sind gleiche Maßstäbe 
anzulegen. Die SWEE ist verpflichtet, den Zeitpunkt von Preisanpassun-
gen so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden 
ungünstigeren zeitlichen und betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen. Anpassungen des ver-
traglichen Netto-Gaspreises durch die SWEE dürfen im Vergleich zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen zusätzlichen Gewinn für die 
SWEE zur Folge haben. 

9.4 Anpassungen des vertraglichen Netto-Gaspreises nach Ziff. 9.3 sind nur 
zum Monatsbeginn möglich und setzen voraus, dass die SWEE dem 
Kunden die Preisänderung mindestens einen Monat vor ihrem geplan-
ten Wirksamwerden brieflich, in Textform oder – sofern für den Kunden 
ein aktiver Zugang zum Online-Kundenportal besteht – über das Online-
Kundenportal mitteilt und den Kunden dabei unter Hinweis auf Anlass, 
Voraussetzungen und Umfang darüber informiert, welche einzelnen Än-
derungen der vertraglichen Kostenbestandteile für die geplante Preis-
anpassung maßgeblich sind und in welchem Umfang sich die Preise än-
dern. Diese Mitteilung erfolgt in einfacher und verständlicher Weise. 

9.5 Ändert die SWEE die Preise nach den Ziffern 9.3 bis 9.4, hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des mitgeteilten Wirksamwerdens der Preisanpassung unter 
Beachtung der Textform zu kündigen, sodass der Kunde bei wirksamer 
Ausübung dieses Kündigungsrechts nicht mehr von der mitgeteilten 
Preisanpassung betroffen wird. Die SWEE wird den Kunden darauf zu-
sammen mit der Preisanpassungsmitteilung nach den Ziffern 9.3 bzw. 
9.4 gesondert und ausdrücklich hinweisen. 

9.6 Die SWEE nimmt mindestens alle sechs Monate eine Überprüfung der 
vertraglichen Kosten im Sinne der Ziff. 9.3 vor. Ergibt die Überprüfung 
Änderungen der vertraglichen Kosten, gelten die Ziffern 9.3 bis 9.5. 

9.7 Die Ziffern 9.3 bis 9.6 gelten auch, und zwar unabhängig von einer 
vereinbarten Preisgarantie, soweit nach Vertragsschluss neue Steu-
ern, Abgaben oder sonstige staatlich oder hoheitlich veranlasste, die 
Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) 
oder den Verbrauch von Gas betreffende Kostenbelastungen oder 
Kostenentlastungen für die SWEE wirksam werden. Dies gilt nicht, 
sofern oder soweit die jeweilige gesetzliche oder sonst hoheitliche 
Bestimmung einer Weitergabe dieser Kostenänderungen durch die 
SWEE an den Kunden entgegensteht. 
Die Weitergabe aller vorgenannten hoheitlich veranlassten Kostenän-
derungen ist darauf beschränkt, was nach den jeweils relevanten Best-
immungen dem Vertragsverhältnis der SWEE mit dem Kunden zugeord-
net werden kann. 

9.8 Aktuelle Informationen über die geltenden Produkte und Tarife sind 
im Internet unter www.stadtwerke-eisenberg.de zu finden. 

10 Abschlagszahlungen 
10.1 Die SWEE verlangt für das nach Lieferbeginn bzw. nach der letzten Ab-

rechnung verbrauchte Gas Abschlagszahlungen, sofern die Abrech-
nung nicht monatlich erfolgt. Bei jährlicher Abrechnung werden in der 
Regel elf monatlich gleichbleibende Abschlagszahlungen erhoben. 
Diese sind anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entspre-
chend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, beispielsweise weil bis-
lang keine Rechnung erteilt wurde oder die Versorgung wegen Umzugs 
zukünftig an einer anderen Verbrauchsstelle mit einem zu erwarten-
den abweichenden Verbrauch erfolgt, so bemisst sich die Abschlagszah-
lung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

10.2 Die Abschlagszahlungen werden zu den von der SWEE angegebenen 
Zeitpunkten, frühestens jedoch mit Beginn der Belieferung, fällig und 
zwar – soweit nicht anders angegeben – immer am 10. des jeweiligen 
Monats. 

10.3 Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung ent-
sprechend angepasst werden. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu 
hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so hat die SWEE den über-
steigenden Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Ver-
sorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu er-
statten. 

11 Vorauszahlungen 
11.1 Die SWEE ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungszeit-

raumes Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Ver-
langen einer Vorauszahlung wird die SWEE den Kunden hierüber aus-
drücklich und in verständlicher Form unterrichten. Hierbei werden min-
destens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall angegeben. 

11.2 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehen-
den Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 

berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere 
Monate und erhebt die SWEE Abschlagszahlungen, so wird die SWEE die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Voraus-
zahlung wird bei der nächsten Rechnungserteilung verrechnet. 

11.3 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SWEE beim Kunden ei-
nen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkas-
sensysteme einrichten. 

12 Abrechnung 
12.1 Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe der §§ 40 – 40c EnWG abgerech-

net. Der Kunde hat das Recht, eine unentgeltliche Übermittlung der Ab-
rechnung und Abrechnungsinformationen in elektronischer Form sowie 
einmal jährlich in Papierform zu verlangen. 
Die Abrechnung erfolgt nach automatischer verbrauchsabhängiger Ein-
stufung in eine der Preisstufen, wofür der Jahresverbrauch maßgeblich 
ist. Sollte bei der turnusmäßigen Abrechnung der Abrechnungszeitraum 
kein komplettes Jahr betragen, wird zur Ermittlung der für diese Abrech-
nung maßgeblichen abrechnungsrelevanten Preisstufe der bisherige Ver-
brauch auf ein Jahr hochgerechnet. Bei einer Zwischenrechnung wird zur 
Ermittlung der abrechnungsrelevanten Preisstufe der vom Kunden mitge-
teilte Verbrauch, der nach dem letzten abgerechneten Verbrauchszeit-
raum angefallen ist, auf das Jahr hochgerechnet. 
Die vorstehend beschriebenen Hochrechnungen können dazu führen, 
dass bei mehreren Abrechnungen die ermittelten Verbrauchswerte in un-
terschiedlichen Preisstufen abgerechnet werden. 

12.2 Der Gasverbrauch des Kunden wird jährlich abgerechnet. Der Kunde hat 
das Recht, mittels eines bei der SWEE hierfür erhältlichen Formulars eine 
kostenpflichtige Abrechnung in monatlichen, vierteljährlichen oder halb-
jährlichen Abständen, die unentgeltliche elektronische Übermittlung der 
Abrechnungen und Abrechnungsinformationen sowie mindestens einmal 
jährlich die unentgeltliche Übermittlung der Abrechnungen und Abrech-
nungsinformationen in Papierform zu verlangen. Eine Über- oder Unter-
schreitung des Abrechnungszeitraumes hat keinen Einfluss auf die Zah-
lungsverpflichtung des Kunden. Grundpreise werden taganteilig berech-
net. Zwischenrechnungen werden auf Wunsch des Kunden nur in begrün-
deten Fällen erteilt; sie sind kostenpflichtig. 

12.3 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsab-
hängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für vergleichbare Kunden maßgeblichen Er-
fahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei 
Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

13 Vertragsstrafe 
13.1 Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-

bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Gasver-
sorgung, so ist die SWEE berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. 
Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für 
den Kunden geltenden Preis zu berechnen. 

13.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätz-
lich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zwei-
fache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie 
darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

13.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender 
Anwendung der Ziff. 13.1 und 13.2 für einen geschätzten Zeitraum, der 
längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

14 Zahlung und Verzug 
14.1 Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 

gegenüber der SWEE zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht 
oder 

2. sofern 
 der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 

Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im 
vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

 der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
des Messgeräts festgestellt ist. 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt von Satz 2 unberührt. 

14.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SWEE, wenn sie erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleich-
bare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

14.3 Gegen Ansprüche der SWEE kann vom Kunden nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet wer-
den. 



4 | 4  

15 Unterbrechung der Versorgung 
15.1 Die SWEE ist berechtigt, die Gasversorgung ohne vorherige Androhung 

durch den NB unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dem Energie-
liefervertrag in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas un-
ter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtun-
gen zu verhindern. 

15.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung ei-
ner Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die SWEE berechtigt, die 
Gasversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen 
und den zuständigen NB nach § 24 Abs. 3 NDAV mit der Unterbrechung 
der Gasversorgung zu beauftragen. Vier Wochen vor einer geplanten 
Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung wird die SWEE den 
Kunden in geeigneter Weise über Möglichkeiten zur Vermeidung der 
Versorgungsunterbrechung informieren, die keine Mehrkosten verursa-
chen. Das Recht zur Versorgungsunterbrechung nach Satz 1 besteht 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die SWEE 
kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Gasversorgung 
androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung steht. 
Wegen Zahlungsverzuges darf die SWEE eine Unterbrechung unter den 
in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur durchführen las-
sen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist 
mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch 
auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vo-
rauszahlung oder, wenn keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu ent-
richten sind, mit mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Be-
trages der Jahresrechnung und die Zahlungsverpflichtungen des Kun-
den mindestens 100 Euro betragen. 
Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 5 bleiben diejeni-
gen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- 
und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner blei-
ben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinba-
rung zwischen SWEE und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer 
streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung der 
SWEE resultieren. 

15.3 Der Beginn der Unterbrechung der Gasversorgung ist dem Kunden 
acht Werktage im Voraus anzukündigen. 

15.4 Die SWEE hat die Gasversorgung unverzüglich wiederherstellen zu las-
sen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belie-
ferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nach-
weis geringerer Kosten ist dem Kunden gestattet. 

16 Streitbeilegungsverfahren 
Aufgrund der gesetzlichen Informationspflicht verweist die SWEE auf die 
Möglichkeit für Verbraucher zur Einlegung einer Verbraucherbeschwerde 
nach § 111a EnWG bei der SWEE. Sollte der Verbraucherbeschwerde 
nicht abgeholfen werden, verweist die SWEE auf die Möglichkeit für Ver-
braucher des Schlichtungsverfahrens nach § 111b EnWG. Die SWEE ist ver-
pflichtet, an diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Die Anschrift 
der Schlichtungsstelle lautet: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle lauten: 
Telefon 030 2757240-0, Fax 030 2757240-69,  
info@schlichtungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Über die in den von §§ 111a, 111b EnWG erfassten Fälle hinaus ist die 
SWEE nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Die Anschrift und Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas lauten: Bun-
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn; Tele-
fon 030 22480-500, Fax 030 22480-323,  
verbraucherservice-energie@bnetza.de, www.bundesnetzagen-
tur.de. 
Die Internetplattform der Europäischen Kommission zur Online-Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern (soge-
nannte OS-Plattform) ist unter folgendem Link erreichbar:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Verbraucher haben die Möglichkeit, 
diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen, insofern 
dieser Vertrag online abgeschlossen wurde. 

17 Sonstiges/Übertragung von Rechten und Pflichten/Salvatorische Klausel 
17.1 Die SWEE kann sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Rechte und Pflich-

ten (z. B. zur Zählerablesung, zum Zählerwechsel, zur Sperrung) Dritter 
bedienen. 

17.2 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können von der SWEE mit Zu-
stimmung des Kunden auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustim-
mung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür 
bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen zu können. Eine Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 

17.3 Der Kunde bevollmächtigt die SWEE, beim bisherigen NB bzw. MSB 

Informationen einzuholen, die es der SWEE ermöglichen, in der Ver-
brauchsabrechnung den korrekten Vorjahresverbrauch des Kunden anzu-
geben. 

17.4 Die SWEE ist berechtigt, insbesondere für Zwischenrechnungen nach Ziff. 
12.2 Satz 6, Mahnungen, Inkassogänge, die Sperrung des Anschlusses 
bzw. den Versuch der Sperrung des Anschlusses, die Wiederherstellung 
der Versorgung sowie für eine SEPA-Lastschrift der SWEE, die vom Kre-
ditinstitut nicht ausgeführt werden kann (Rücklastschrift), pauschale Kos-
ten zu berechnen. Die Höhe der jeweiligen pauschalen Kosten ergeben 
sich aus den Ergänzenden Bedingungen der SWEE zu der Gasgrundver-
sorgungsverordnung, welche dem Vertrag beigefügt sind. Sie sind auch 
auf der Internetseite der SWEE veröffentlicht. 

17.5 Bei unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen dieses Vertra-
ges treten an deren Stelle die gesetzlichen Vorschriften. Fehlen geeig-
nete Vorschriften und führt eine ersatzlose Streichung der entsprechen-
den Bestimmungen zu keiner interessen- gerechten Lösung, findet eine 
ergänzende Vertragsauslegung nach den Regeln der Rechtsprechung 
statt. 

17.6 Es gilt § 22 der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). 
 


